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1 Geltungsbereich 

Die Wegleitung regelt den Prüfungsumfang, die Prüfungsorganisation, den Ablauf und die 
Durchführung sowie die Notengebung und Beurteilung. Sie beruht auf der Prüfungsordnung 
(PO) über die modularen Prüfungen für Polizeiliche Sicherheitsassistentinnen SPI / Polizeili-
che Sicherheitsassistenten SPI (Pol SiAss). 

2 Prüfungszulassung 

Die Grundvoraussetzungen für die Zulassung zu den Modulprüfungen sind in Ziff. 3.3 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

2.1 Prüfung des Anmeldedossiers 

Die Geschäftsstelle des SPI überprüft innerhalb von 10 Arbeitstagen das eingereichte Dossier 
gemäss Ziff. 3.2 der Prüfungsordnung. Wird festgestellt, dass Unterlagen fehlen, wird die Kan-
didatin oder der Kandidat schriftlich über die fehlenden Dokumente informiert und es wird eine 
Frist von 10 Arbeitstagen zur Nachreichung der Dokumente gesetzt. Werden innerhalb dieser 
Frist die fehlenden Unterlagen nicht nachgereicht, wird das Anmeldedossier nach 10 weiteren 
Tagen retourniert. 

2.2 Zulassungsentscheid 

Die Geschäftsstelle des SPI prüft im Weiteren, ob die Zulassungsbedingungen (Ziff. 3.3 PO) 
erfüllt sind. Die Kandidaten/-innen erhalten innerhalb von vier Wochen einen schriftlichen Ent-
scheid über die Zulassung. 

2.3 Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Modulen 

Das Grundlagenmodul setzt sich aus drei Prüfungsteilen (schriftlich, mündlich, praktisch) zu-
sammen. Für die erfolgreiche Zulassung zur Absolvierung des Vertiefungsmoduls 8 (Persön-
liche Sicherheit II) muss das Grundlagenmodul demzufolge mit allen Prüfungsteilen  
(PT 0.1–0.3) absolviert und bestanden sein. 
In Ergänzung zu den Grundvoraussetzungen wird für die Zulassung zu den Vertiefungsmodu-
len der Nachweis über den erfolgreichen Abschluss folgender Vorleistungen benötigt:  
 

Vertiefungs-
modul-Nr. 

Name Vertiefungsmodul Vorausgesetzte Module 

1  Grundversorgung Grundlagenmodul 

2 Verkehr Grundlagenmodul 

3 Schwerverkehr Grundlagenmodul  

4 Einsatzleitzentrale Grundlagenmodul  

5 Botschafts- und Objektschutz Grundlagenmodul, Vertiefungsmodul 8 
Persönliche Sicherheit II 

6 Gefangenenmanagement Grundlagenmodul  

7 Ordnungsdienst Grundlagenmodul, Vertiefungsmodul 8 
Persönliche Sicherheit II 

8 Persönliche Sicherheit II Grundlagenmodul 

9 Grenzkontrolle Grundlagenmodul  

10 Militärpolizei Grundlagenmodul 

 
In begründeten Fällen kann die Zertifizierungskommission (ZK) auf Antrag ausnahmsweise 
bewilligen, dass das Grundlagenmodul erst nach dem Vertiefungsmodul (z. B. Schwerver-
kehr/Grenzkontrolle) absolviert werden kann. 
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2.4 Nichtzulassung 

Kandidaten/-innen, welche 
a. die Voraussetzungen für die Zulassung nicht erfüllen, 
b. bezüglich Zulassungsbedingungen wissentlich falsche Angaben machen, 
c. die Zertifizierungskommission auf andere Weise zu täuschen versuchen, 
werden gemäss Ziff. 3.4 der Prüfungsordnung nicht zu den Modulprüfungen zugelassen. 

2.5 Ausschluss 

Von einer Modulprüfung ausgeschlossen wird gemäss Ziff. 3.5 der Prüfungsordnung, wer 
a. unzulässige Hilfsmittel verwendet, 
b. die Prüfungsdisziplin grob verletzt, 
c. die Expertinnen und Experten zu täuschen versucht. 

2.6 Rücktritt 

Kandidaten/-innen können ihre Anmeldung für eine Modulprüfung bis 30 Tage vor dem Prü-
fungstermin ohne Angabe von Gründen zurückziehen. 
 
Später ist ein Rücktritt nur bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes gemäss Ziff. 3.6 der 
Prüfungsordnung möglich. 

3 Prüfungsumfang und –form 

Die Modulprüfungen orientieren sich an der beruflichen Praxis und sind in Prüfungsteile ge-
gliedert. Die Prüfungsteile ihrerseits können in Prüfungsteilpositionen unterteilt werden. 
In ausgewählten und durch die Zertifizierungskommission genehmigten Prüfungsteilen dürfen 
in substituierender bzw. ergänzender Weise kompetenzorientierte Prüfungsinhalte zum Ein-
satz kommen (siehe Art. 10).  
 
Die folgenden Tabellen regeln die Aufteilung pro Modulprüfung mit der entsprechenden Min-
destdauer für die einzelnen Prüfungsteile respektive Prüfungspositionen sowie die Art der 
Durchführung (schriftlich, mündlich, praktisch). Die maximale Dauer einer Prüfung darf die vor-
gegebene Mindestdauer um nicht mehr als die Hälfte überschreiten. 

3.1 Grundlagenmodul  

Grundlagenmodul 
 

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

0.1 Polizeiorganisation, Allgemeinwissen, Recht, Sofortmass-
nahmen und Psychologie 

schriftlich 120’ 

0.2 Handlungssimulationen  praktisch 30’ 

0.2.1 Waffenlose Techniken praktisch 10’ 

0.2.2 Handfesseln praktisch 10’ 

0.2.3 Reizstoffsprühgerät (RSG)  praktisch 10’ 

0.3 Eigenschutz durch Kommunikation mündlich 30’ 

3.2 Vertiefungsmodule  

Vertiefungsmodul 1: Grundversorgung 

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

1.1 Verhalten Verkehrsunfall, Grundlagen OBV, Grundlagen 
BtmG, Waffengesetz, Littering und Durchsuchungsarten 

schriftlich 30’ 

1.2 Arretierung, verdächtige Wahrnehmung und taktisches Verhalten mündlich 20’ 

  



We 

 Seite 5 von 14 
 

 

 

Vertiefungsmodul 2: Verkehr 

Nr.  Prüfungsteil Art Dauer 

2.1 Ruhender und fliessender Verkehr, Verkehrsdienst umset-
zen, Unfallstellen und Schadenplätze sichern, Signalisation 
errichten 

schriftlich 90’ 

2.2 Unfallstellen und Schadenplätze sichern, Verkehrsdienst 
umsetzen 

mündlich / 
praktisch  

15’ 

 
Vertiefungsmodul 3: Schwerverkehr 

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

3.1 ARV, SDR/ADR, Ladungssicherung, Technik/Ausrüstung, 
Ausnahmetransport und Betriebssicherheit 

schriftlich 60’ 

3.2 ARV, Ladungssicherung und Technik/Betriebssicherheit mündlich / 
praktisch 

60’ 

  
Vertiefungsmodul 4: Einsatzleitzentrale  

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

4.1 RIPOL, Videoüberwachung, Telefonnummern, Einsatzleit-
system, Journaleinträge 

schriftlich 60’ 

4.2 Kommunikation mündlich / 
praktisch 

20’ 

  
Vertiefungsmodul 5: Botschafts- und Objektschutz  

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

5.1 Schutzauftrag, ausländische Vertretung, kritische Infra-
struktur, diplomatische Vorrechte, Verhalten und Erwartun-
gen 

schriftlich 60’ 

5.2 Fallbeispiele aus der Berufspraxis (Fahrzeugscreening, 
Bewachungsauftrag, Absperrung etc.)   

mündlich / 
praktisch 

20’ 

  
Vertiefungsmodul 6: Gefangenenmanagement  

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

6.1 Leibesvisitation, Eskortieren, Fesselung, Verteilung der 
Medikamente und Begleitung 

schriftlich 60’ 

6.2 Leibesvisitation, Fesselung, Begleitung und Eskortieren mündlich / 
praktisch  

30’ 

 
Vertiefungsmodul 7: Ordnungsdienst  

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

7.1  Rechtliche und politische Fragen, 3D Strategie schriftlich 40’ 

7.2 Direkt- und Bogenschuss, Sicherheitsvorschriften und Ma-
nipulationen am MZW/40mm Werfer 

praktisch 30’ 
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Vertiefungsmodul 8: Persönliche Sicherheit II  

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

8.1 Persönliche Sicherheit II  schriftlich 30’ 

8.2 Praktische Prüfung bestehend aus:  praktisch  115’ 

8.2.1 Teil 1: Taktisches Schiessen mit Dienstpistole I praktisch 30’ 

8.2.2 Teil 2: Taktisches Schiessen mit Dienstpistole II praktisch 30’ 

8.2.3 Teil 3: Technisch und taktisch: Korpswaffe  praktisch 15’ 

8.2.4 Teil 4: Technisch und taktisch: PMS/GES praktisch 20’ 

8.2.5 Teil 5: Technisch und taktisch: Waffenlose Techniken praktisch 20’ 

 
Vertiefungsmodul 9: Grenzkontrolle  

Nr.  Prüfungsteil Art Dauer 

9.1 Einreisevoraussetzungen schriftlich 45’ 

9.2  Ausweis-/Visumvorschrift inkl. Transitvisum schriftlich 45’ 

9.3 Gesetze, Weisungen, Anhänge, Aufenthaltsberechtigun-
gen, Reisedokumente/Visum, praktische Einreisekonstel-
lation (Urkunde-Labor) 

mündlich / 
praktisch 

30’ 

 
Vertiefungsmodul 10: Militärpolizei 

Nr. Prüfungsteil Art Dauer 

10.1 Militär- und Disziplinarstrafrecht, Verordnung militäri-
scher Strassenverkehr, Korpswaffen 

schriftlich 90’ 

10.2 Praktische Prüfung I bestehend aus:  praktisch 90’ 

10.2.1 Teil 1: Objektschutz praktisch 30’ 

10.2.2 Teil 2: Konvoischutz praktisch 30’ 

10.2.3 Teil 3: Personenschutz praktisch 30’ 

10.3 Praktische Prüfung II (Schiessen) bestehend aus:  praktisch  60’ 

10.3.1 Teil 1: Kdo Stgw 07 praktisch 30’ 

10.3.2 Teil 2: MzGw 09 praktisch 30’ 

4 Prüfungsorganisation 

4.1 Allgemein 

Die Prüfungen werden grundsätzlich dezentral durchgeführt. Die Korps beantragen bei der 
Zertifizierungskommission die Prüfungsorgane, die Prüfungstermine und die Prüfungsorte. Die 
Zertifizierungskommission prüft den Antrag, koordiniert mit anderen Prüfungen und erteilt die 
Bewilligung unter Bekanntgabe der organisatorischen und terminlichen Vorgaben. 

4.2 Prüfungsorgane 

Für die Durchführung der Modulprüfungen bedarf es folgender Organe: 

 Prüfungsleitung; 

 Prüfungsadministration; 

 Prüfungsexperten/-innen; 

 Prüfungsaufsicht. 
 
  



We 

 Seite 7 von 14 
 

 

 

4.2.1 Prüfungsleitung 

Die Prüfungsleitung ist für folgende Aufgaben zuständig: 

 Zusammenstellung der Prüfung aus dem Fragenpool; 

 Planung der Prüfung; 

 Beantragung der Durchführung bei der Zertifizierungskommission 

 Einberufung von Prüfungsexperten/-innen und Prüfungsaufsicht; 

 Zusendung der Prüfungsvorschläge an die Zertifizierungskommission; 

 Durchführung der Prüfung nach zur Verfügung stellen der notwendigen Infrastruktur; 

 Antragstellung über «bestanden», «nicht bestanden» an die Zertifizierungskommission; 

 Dokumentation der Prüfung. 

4.2.2 Prüfungsadministration 

Die Prüfungsadministration unterstützt die Prüfungsleitung bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Prüfung. Der Prüfungsadministration bzw. dem Prüfungssekretariat obliegt die 
Verantwortung für die Aufbewahrung, Konservierung und Archivierung der Prüfungsdoku-
mente. Sämtliche verwendete Prüfungsunterlagen im Rahmen der Modulprüfungen Pol SiAss 
müssen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden. Die Art der Aufbewahrung (digital und/o-
der schriftlich) ist den Prüfungssekretariaten selbst überlassen.  

4.2.3 Prüfungsexpertinnen und -experten 

Jedes Polizeikorps, das Polizistinnen und Polizisten ausbilden lässt, verpflichtet sich dazu, 
Expertinnen und Experten auszubilden und diese für die Modulprüfungen Pol SiAss zur Ver-
fügung zu stellen. Für die Ausübung der Tätigkeit als Expertin bzw. Experte müssen folgende 
Kriterien erfüllt sein:  

 über eine in den Polizeikorps anerkannte Ausbildung oder eine erfolgreich abgeschlos-
sene Ausbildung auf Tertiärstufe verfügen; 

 mindestens drei Jahre Berufs- oder Mandatstätigkeit bei der Polizei vorweisen; 

 eine aktuelle Tätigkeit im zu prüfenden Berufsfeld ausüben bzw. nicht seit mehr als einem 
Jahr im Ruhestand sein, ohne einer die Modulprüfungen Pol SiAss betreffenden Ausbil-
dungstätigkeit nachzugehen; 

 über die nötigen sozialen und methodischen Kompetenzen verfügen, um die Kompeten-
zen der Kandidatinnen und Kandidaten beurteilen zu können; 

 den SPI-Grundkurs für Prüfungsexperten/-innen Pol SiAss abgeschlossen haben oder als 
Prüfungsexpertin bzw. -experte für die Vor- oder Hauptprüfung anerkannt sein. 

4.2.3.1 Ausbildung der Prüfungsexpertinnen und -experten  

Die Ausbildungen für Prüfungsexpertinnen und -experten werden vom SPI angeboten und auf 
der NBPP ausgeschrieben. Der Grundkurs für Prüfungsexpertinnen und -experten Pol SiAss 
ermächtigt zur Ausübung der Expertentätigkeit während fünf Jahren. Um diese Gültigkeit zu 
erneuern, ist der Besuch des SPI-Grundkurses für Prüfungsexpertinnen und -experten Pflicht. 
Über die Anrechnung von anderen Ausbildungen oder Praxis entscheidet die Zertifizierungs-
kommission.  

4.2.3.2 Expertenregister 

Die Geschäftsstelle führt ein Register der Prüfungsexpertinnen und -experten und hält dieses 
laufend aktuell. Expertinnen und Experten, die den Grundkurs für Prüfungsexpertinnen und -
experten besucht haben, werden nach einem Entscheid der Zertifizierungskommission in das 
Expertenregister aufgenommen.  
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4.2.4 Prüfungsaufsicht 

Die Prüfungsaufsicht bei schriftlichen Modulprüfungen: 

 sorgt für die standardisierte Durchführung, 

 sorgt dafür, dass keine unerlaubten Hilfsmittel verwendet werden, 

 führt Protokoll über Anwesenheit und besondere Vorkommnisse, 

 leitet der Prüfungsleitung die Prüfungsantworten und das Protokoll weiter. 

5 Prüfungsablauf 

Die Modulprüfung wird grundsätzlich an zusammenhängenden Arbeitstagen durchgeführt. 
Einzelne Positionen können bei Bedarf und soweit sinnvoll über einen längeren Zeitraum ver-
teilt werden. 
 
Bei der Planung ist darauf zu achten, dass die einzelnen Kandidaten/-innen genügend Erho-
lungszeit haben. 
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6 Prüfungsnoten und Beurteilung 

6.1 Beurteilung 

6.1.1 Modulnote  

Die Gesamtnote des Moduls ist das gewichtete Mittel aus den Noten der einzelnen Prüfungs-
teile. Sie wird auf eine Dezimalstelle gerundet. 
 
Hierzu anbei ein praktisches Beispiel:  
 

Gewichtetes Mittel aus Prüfungsteilnoten  Gerundete Modulnote 

4.11 – 4.14 4.1 

4.15 – 4.19 4.2 

6.1.2 Prüfungsteilnote 

Die Note eines Prüfungsteils ist das gewichtete Mittel aller Positionsnoten, sofern diese für 
jeden Prüfungsteil existieren. Die Prüfungsteilnote, unabhängig vom Typus der Prüfung 
(schriftlich, mündlich oder praktisch), wird auf eine halbe Note gerundet. Führt der Bewertungs-
modus direkt zum Prädikat eines Prüfungsteils, so wird diese nach Ziff. 6.4 mit «bestanden» 
oder «nicht bestanden» bewertet. 
 
Zur Ermittlung der Prüfungsteilnote gilt die SBBK-Richtlinie:  

 

 
 
 

 
Die Noten werden wie folgt gerundet: 
 

Notenwert aus Formel Gerundete Prüfungsteilnote 

5.75 bis 6.00 6.0 

5.25 bis 5.74 5.5 

4.75 bis 5.24 5.0 

4.25 bis 4.74 4.5 

3.75 bis 4.24 4.0 

3.25 bis 3.74 3.5 

2.75 bis 3.24 3.0 

2.25 bis 2.74 2.5 

1.75 bis 2.24 2.0 

1.25 bis 1.74 1.5 

1.00 bis 1.24 1.0 
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6.1.3 Prüfungsteilpositionsnote 

Prüfungsteile, welche in einzelne Positionen unterteilt sind, werden Prüfungsteilpositionen ge-
nannt. Positionsnoten werden analog zu den Prüfungsteilnoten ebenfalls mit ganzen und hal-
ben Noten oder mit dem Prädikat «bestanden» oder «nicht bestanden» bewertet. Die Berech-
nungsweise der Positionsnote ist pro Modul festgelegt. Ist nichts Anderes festgelegt, so wird 
die Note gemäss SBBK-Richtlinie wie folgt berechnet: 
 

 
 
 
 

 
Für die Modulprüfungen Pol SiAss bestehen (aktuell) im Grundlagenmodul, im Vertiefungsmo-
dul 8 (PSI II), im Vertiefungsmodul 7 (Ordnungsdienst) sowie im Vertiefungsmodul 10 (Militär-
polizei) innerhalb der praktischen Prüfung Prüfungsteilpositionen. Damit die praktische Prü-
fungsteilnote insgesamt als «bestanden» gewertet wird, müssen sämtliche Prüfungsteilpositi-
onen als «bestanden» gelten.  

6.2 Notenwerte 

Die Modulprüfungen werden in der Regel mit einer Note von 1 bis 6 bewertet. Leistungen 
werden nach folgender Notenskala bewertet: 
 
6 Sehr gut, qualitativ und quantitativ sehr gut 
5 Gut, zweckentsprechend 
4 Genügend, den Mindestanforderungen entsprechend 
3 Ungenügend, schwach, unvollständig 
2 Sehr schwach 
1 Unbrauchbar, nicht angetreten oder ausgeschlossen 
 
Nicht benotete Prüfungsteilpositionen werden mit «bestanden» für genügende oder mit «nicht 
bestanden» für ungenügende Leistungen bewertet. 

6.3 Bedingungen zum Bestehen eines Moduls ohne Prädikat 

In allen Modulen mit Prüfungsteilen ohne Prädikat gilt die Prüfung als bestanden, wenn die 
gerundete Modulnote mindestens 4.0 beträgt und keiner der Prüfungsteile mit einer Note unter 
3.0 bewertet wurde.  

6.4 Bedingungen zum Bestehen eines Prüfungsteils mit Prädikat  

Aufgrund der sicherheitsrelevanten Prüfungsteile (Waffen) gelten im Grundlagenmodul (GM) 
sowie in den Vertiefungsmodulen (VM) 7, 8 und 10 für folgende Positionen strengere Bedin-
gungen zum Bestehen des Moduls und somit zur Erteilung des Prädikates «bestanden». 
 

GM 
(0.2) 

Handlungssimulationen (siehe Ziff. 10) 

 Persönliche Sicherheit I (PSI I) Techniken 

 Waffenlose Techniken 

 Umgang mit Handfesseln / Spray  

praktisch 

VM 7 - OD 
(7.2)  

Schiessprüfung  

 Einhaltung der Sicherheitsvorschriften  

 Direkt- und Bogenschuss MZW   

 Manipulationen am MZW / 40mm Werfer 
(Laden, Nachladen, Magazinwechsel und Entladen)  

praktisch 
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VM 8 – PSI II  
(8.2)  

Praktische Prüfung bestehend aus:  praktisch 115’ 

VM 8 - PSI II 
(8.2.1) 

Position 1: 
Taktisches Schiessen mit Dienstpistole I 

praktisch 30’ 

VM 8 - PSI II 
(8.2.2)  

Position 2: 
Taktisches Schiessen mit Dienstpistole II 

praktisch 30’ 

VM 8 - PSI II 
(8.2.3)  

Position 3: 
Technisch und taktisch: Korpswaffe  

praktisch 15’ 

VM 8 - PSI II 
(8.2.4)  

Position 4: 
Technisch und taktisch: PMS/GES  

praktisch 20’ 

VM 8 - PSI II 
(8.2.5) 

Position 5: 
Technisch und taktisch: Waffenlose Techniken 

praktisch 20’ 

VM10 – MP  
(10.2)    

Praktische Prüfung I bestehend aus:  praktisch   90’ 

VM10 – MP  
(10.2.1)    

Position 1: 
Objektschutz 

praktisch  30’ 

VM10 – MP  
(10.2.2)    

Position 2: 
Konvoischutz 

praktisch  30’ 

VM10 – MP  
(10.2.3)    

Position 3: 
Personenschutz 

praktisch  30’ 

VM10 – MP  
(10.3) 

Praktische Prüfung II (Schiessen) bestehend aus:  
 

praktisch   60’ 

VM10 – MP  
(10.3.1) 

Position 1: 
Kdo Stgw 07 

praktisch  30’ 

VM10 – MP  
(10.3.2) 

Position 2: 
MzGw 09 

praktisch  30’ 

 
Diese Prüfungspositionen werden nicht mit Noten, sondern mit den Prädikaten «bestanden» 
oder «nicht bestanden» bewertet. Für das Prädikat «bestanden» muss die erreichte Punktzahl 
mind. 80% der Maximalpunktzahl betragen. Ferner existieren in diesen Modulen zwingend zu 
beachtende Sicherheitsbestimmungen, deren Verletzung automatisch zum Ausschluss und 
zum Nichtbestehen der Prüfung führt.  
 
Die Module gelten somit als bestanden, wenn der Durchschnitt aller Prüfungsteile ohne Prädi-
kat mindestens 4.0 beträgt, keiner der Prüfungsteile mit einer Note unter 3.0 bewertet und die 
erforderlichen Positionsbewertungen mit dem Prädikat «bestanden» bewertet wurden. 

6.5 Ablegen von Prüfungen im Team  

Bestimmte Prüfungsteile bzw. Teilpositionen, insbesondere im praktischen Bereich, beinhalten 
Demonstrationen oder setzen eine Kooperation im Team voraus. Die Prüfung wird in einem 
Team absolviert. Die Beurteilung erfolgt individuell. In begründeten Ausnahmefällen sowie bei 
Prüfungswiederholungen können auch Experten-/innen, Spezialisten/-innen und/oder In-
struktoren/-innen als Prüfungspartner/-in eingesetzt werden.  
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6.6 Prüfungsnachweis 

Alle Kandidaten/-innen erhalten innerhalb von 30 Arbeitstagen einen Nachweis über die Er-
gebnisse der abgelegten Modulprüfungen. Die Kommunikation beschränkt sich jedoch aus-
schliesslich auf die formative Ebene, indem mitgeteilt wird, ob das Modul resp. die Prüfungs-
teile und -positionen als «bestanden» oder «nicht bestanden» gewertet wurden. Die Kommu-
nikation über den Erfolg der abgelegten Prüfungen durch die Prüfungsleitung darf frühestens 
im Anschluss an die reguläre Notensitzung und nach der Validierung der Noten durch die Zer-
tifizierungskommission geschehen. Die Notenbewertung in Form des Notenblattes wird den 
Kandidaten/-innen anlässlich der Übergabe der Zertifikate eröffnet.  
 
Die Zertifizierungskommission ist verantwortlich für die Benachrichtigung der Kandidaten/-in-
nen über den Ausgang der Prüfungen. Es steht ihr frei, diese Verantwortung an die Prüfungs-
sekretariate zu delegieren. 

6.7 Prüfungswiederholung 

Gestützt auf der Ziff. 3.12 der Prüfungsordnung kann bei einer ungenügenden Prüfungsteilnote 
und/oder Prüfungsteilpositionsnote die entsprechende Prüfung höchstens zweimal wiederholt 
werden. Mit der Wiederholung anerkennt die Kandidatin oder der Kandidat das ungenügende 
Ergebnis der zu wiederholenden Positionsprüfung an und verzichtet auf ein Rechtsmittel. Das 
neue Ergebnis kann hingegen angefochten werden. 
 
Die Modulprüfungsphase kann sich über einen Tag oder mehrere Monate erstrecken. Inner-
halb dieses Zeitraums werden die entsprechenden Prüfungsteile bzw. Prüfungsteilpositionen 
gestaffelt oder zusammenhängend geprüft.  
 
Die Frist für die Kandidaten/-innen zur Wiederholung eines nicht bestandenen Prüfungsteils 
und/oder Prüfungsteilposition endet mit der Übermittlung des offiziellen Antrages der Prü-
fungsleitung im Anschluss an die Notensitzung zuhanden der Zertifizierungskommission. 
 
Ist eine Prüfungsteil- und/oder Prüfungsteilpositionsnote ungenügend, die Modulnote insge-
samt jedoch genügend, können die entsprechend ungenügenden Prüfungsteile und/oder Prü-
fungsteilpositionen NICHT wiederholt werden. 

7 Erlangung des Zertifikats 

7.1 Voraussetzungen 

Für die Erlangung des Zertifikats Polizeiliche Sicherheitsassistentin SPI / Polizeilicher Sicher-
heitsassistent SPI müssen die Kandidaten/-innen den erfolgreichen Abschluss der Modulprü-
fungen des Grundlagenmoduls und mindestens eines Vertiefungsmoduls nachweisen. 

7.2 Antrag 

Kandidaten/-innen, welche die Erteilung eines Zertifikats beantragen, haben der Zertifizie-
rungskommission 
 
a. die Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto zuzustellen, 
b.  die Nachweise der bestandenen Modulprüfungen einzureichen, 
c. Antrag zu stellen, in welcher Amtssprache das Zertifikat ausgestellt werden soll. 
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8 Verfahren bei Erlangen weiterer Modulabschlüsse 

Wer bereits Inhaberin oder Inhaber eines Zertifikats ist und weitere Abschlüsse in Vertiefungs-
modulen gemäss Ziff. 4.2 der Prüfungsordnung erlangt, kann diese durch die Zertifizierungs-
kommission als Bestandteil des Zertifikats SPI bestätigen und einen zusätzlichen Nachweis 
mit allen bestandenen Modulabschlüssen ausstellen lassen. Ein neues Zertifikat wird nicht 
ausgestellt. 
 
Der bzw. die Zertifikatsinhaber/-in reicht 
 
a. die Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto ein, 
b. die Nachweise für alle bestandenen Modulprüfungen ein, welche gesamthaft in einem 

neuen Nachweis aufgeführt werden sollen. 

9 Anhang 

Das folgende Dokument ist integraler Bestandteil der Wegleitung:  
 

 Gebühren und Entschädigungen  

10 Übergangsbestimmungen 

10.1 Modulprüfungen 

Im Rahmen der inhaltlich-methodischen Weiterentwicklung des modularen Zertifizierungssys-
tems Pol SiAss dürfen bei ausgewählten Prüfungsteilen – im Sinne von Pilotprüfungen – kom-
petenzorientierte Fallbeispiele (Mini-Cases / Szenarien) eingesetzt werden.   
 
Die Beurteilung richtet sich entlang der unter Ziff. 6.4 («Bedingungen zum Bestehen eines 
Prüfungsteils mit Prädikat») definierten Bestimmungen.  
 
Eine Durchführung von kompetenzorientierten Prüfungen muss in jedem Falle bei der Zertifi-
zierungskommission beantragt werden. Eine schriftliche Genehmigung der Zertifizierungs-
kommission an die Prüfungsorganisation erfolgt nach der Prüfung der Unterlagen.  
 
Diese Übergangsbestimmungen sind bis zum 31.12.2022 befristet.  

10.2 Prüfungsexpertinnen und -experten 

Bis zum 31.12.2024 läuft eine Übergangsfrist, während der eine Befreiung vom Besuch des 
Grundkurses für Prüfungsexperten/-innen Pol SiAss gilt. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist 
kann die Zertifizierungskommission eine Befreiung auf Antrag gewähren. 

11 Genehmigung 

Die Wegleitung zur Prüfungsordnung über die modularen Prüfungen für Polizeiliche Sicher-
heitsassistentin SPI / Polizeilicher Sicherheitsassistent SPI (Pol SiAss) wurde von der Zertifi-
zierungskommission genehmigt. 
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12 Inkrafttreten 

Diese Wegleitung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  
 
 
Neuchâtel, 8. Dezember 2022 

 
Schweizerisches Polizei-Institut 

 
 
 
 
 

Anojen Kanagasingam 

Präsident Zertifizierungskommission Polizeiliche Sicherheitsassistentin SPI / Polizeilicher Si-

cherheitsassistent SPI (Pol SiAss)  
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Gebühren und Entschädigungen  

gültig ab 01.01.2022  
(am 5. November 2021 angepasst und genehmigt)  

 

Gebühren 
 

Beschreibung Betrag 

Gemäss Ziff. 6.2 des Prüfungs-

reglements setzt die Paritätische 

Kommission die Prüfungsgebüh-

ren fest.  

Die Prüfungsgebühr deckt fol-

gende Kosten ab:  

 

- Entschädigungen 

- Ausbildung Prüfungsex-

perten/-innen 

- Dienstleistungen der Ge-

schäftsstelle SPI  

- Zertifizierungskommission  

- Qualitätssicherung (QS)  

 

 

 

 

 

CHF 180 pro Kandidat/-in und pro Modulprüfung 

 

 

Eine Prüfungsgebühr für die 

Wiederholung von Modulprü-

fungen wird nur in Rechnung 

gestellt, wenn die Modulprü-

fung in einer anderen Prü-

fungssession stattfindet.   

 

 

 

CHF 180 pro Kandidat/-in und pro Modulprüfung 

 

 

 

Zertifikatsgebühr  

 

 

 

CHF 40 pro Zertifikat 

 
 
 
  



 
Anhang 1 zur Wegleitung zur Prüfungsordnung über die modularen Prüfungen für Pol SiAss 

 

We 

  
 

 

 

 

Entschädigungen  
 

Beschreibung Mitglieder eines Polizeikorps 

oder einer polizeiverwandten 

Organisation 

Personen, die weder der Po-

lizei noch einer polizeiver-

wandten Organisation ange-

hören 

Mitglieder des Sessionsstabs 

(Prüfungsleitung), pro Prü-

fungstag (-halbtag) bei tat-

sächlicher Anwesenheit 

CHF 100 

(CHF 50) 

 

 

nicht vorhanden  

 

Experten/-innen, bei tatsäch-

licher Anwesenheit 

CHF 100 pro Tag 

(CHF 50 pro Halbtag) 

max. CHF 35 pro Stunde 

(Reisezeiten werden nicht ent-

schädigt) 

 

Figuranten/-innen, bei tat-

sächlicher Anwesenheit 

CHF 100 pro Tag 

(CHF 50 pro Halbtag) 

max. CHF 35 pro Stunde 

(Reisezeiten werden nicht ent-

schädigt) 

 

Vorbereitungstag (-halbtag), 

mit vorheriger Genehmigung 

des Prüfungsleiters 

(max. 1 Tag pro Prüfungs-

session) 

CHF 100 

(CHF 50) 

Gemäss Funktion und obenge-

nanntem Tarif 

Reisespesen 

Privatfahrzeuge 

Öffentliche Verkehrsmittel (2. 

Klasse) 

 

CHF 0.70 pro Kilometer 

Effektive Kosten 

Kosten für die Unterkunft von 

Prüfungsexperten/-innen, die 

weiter als 90 Minuten vom 

Prüfungsort entfernt wohnen, 

pro Nacht mit Frühstück 

Effektive Kosten, max. CHF 175 

Kosten für die Verpflegung: 

Pro Mahlzeit, inklusive Ge-

tränke  

 

 

Effektive Kosten, max. CHF 45 
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Audit 
 

Mitglieder der Zertifizierungs-

kommission sowie der dafür 

bestimmten erweiterten 

Gruppe (siehe Geschäftsbe-

reich «Qualitätssicherung») 

mit Ausnahme der Mitarbei-

tenden des SPI werden für 

ihre Tätigkeit als Auditor/-in 

entschädigt.  

Sämtliche Auslagen, die im 

Zusammenhang mit dem 

wahrzunehmenden Audit im 

Zusammenhang stehen, wer-

den gemäss obigen Ansätzen 

vergütet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 100 pro Audit und Auditor/-in 

 

 

 
Geschäftsstelle 

Auf die vom SPI gemäss Auf-

gaben der Geschäftsstelle 

(siehe Ziff. 2.8 PO) erbrach-

ten Dienstleistungen wird ein 

Deckungsbeitrag erhoben, 

welcher zur Deckung des in-

ternen Aufwands (Administra-

tion, Infrastruktur, Löhne, IT, 

Material etc.) beiträgt.  

 

 

 

 

 

CHF 100 pro Kandidat/-in und pro Modulprüfung 

 
 
 
Alle weiteren Unkosten 

 

 

Alle weiteren Kosten werden durch das Korps resp. Ausbildungs-

zentrum übernommen. 

 
 


